
Finstere
Prognosen

• Wolfgang Schibler,  

Direktor Ärztekasse 

Dass es um die Gesundheit 
unseres Gesundheitswesens 
nicht zum Besten steht,  
zeigt sich an allen Ecken und 
Enden. Die Probleme poten-
zieren sich, und Lösungen 
sind kaum in Sicht. Das gilt 
auch und nicht zuletzt für das 
vertrackte Thema Vertrags-
zwang, dem der Leitartikel 
von Peter Meier gewidmet ist. 
Entsprechend finster sieht 
sein Fazit aus: «Die Progno-
sen für die Leistungserbringer 
stehen schlecht, und ich wage 
zu behaupten, dass wir in  
20 Jahren staatlich bezahlte 
Ärzte mit Gehältern von Mit-
telschullehrern und einer  
40-Stunden-Woche haben.» 
Tröstlich dabei immerhin,  
dass eine Galgenfrist besteht. 
Ganz im Gegensatz zu unse-
rem nördlichen Nachbarland, 
in dem, trotz allen Dementis, 
die Zukunft der Staatsmedizin 
bereits begonnen hat.
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Die vielfach geforderte  
Abschaffung des sogenannten 
Kontrahierungszwangs  
ist ein Thema der Tücken  
und wunderlichen Wider-
sprüche. Dazu ein paar An-
merkungen vom Vizepräsiden-
ten der Ärztekasse.

• Peter Meier, Rechtsanwalt  

und Notar, Rechtsberater KKA  

und GAeSO 

«Zentralbürokratische Regulation 
und totale Meistbegünstigung, sprich 
Vertragszwang, sind im Grunde 
schon auf dem Müllhaufen der Ge-
schichte gelandet, wo zwar Orga-
nismen durchaus noch eine gewis-
se Zeit überleben können.» Diesen 
markigen Worten des ehemaligen 
FMH-Präsidenten Dr. med. Hans-
Heinrich Brunner, die vor einiger 
Zeit in der «Schweizerischen Ärz-
tezeitung» nachzulesen waren, 
könnte man ja durchaus zustim-
men, wenn das KVG ein Gesetz 
wäre, das Missbräuche in einem 
Markt verhindern sollte. Nur: die-
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ser Markt existiert eben nicht! 
Mit der sogenannten Vertrags-
freiheit möchte der Bundesrat be-
kanntlich den Versicherern die 
freie Wahl ihrer Partner für einen 
Zulassungsvertrag möglich machen. 
Das alte Lied von den armen Ver-
sicherungen, die mit jedem Arzt 
einen Vertrag abschliessen müssen, 
und das erst noch zu gleichen Be-
dingungen und mit allen schwar-
zen Schafen dazu, wird immer 
wieder gesungen, doch schon sein 
Refrain tönt kakophonisch.

Das komplexe KVG

Der Nachweis für diese Behaup-
tung kann hier selbstverständlich 
nicht in Form einer langfädigen  
juristisch-politischen Abhandlung 
geliefert werden. Vielmehr müssen 
dafür ein paar Hinweise zum We-
sen und Wirken des reichlich kom-
plexen KVG genügen: Art. 59 zählt 
die Sanktionen auf, die gegen Leis-
tungserbringer ergriffen werden 
können, welche die Wirtschaftlich-
keits- und Qualitätsanforderungen 
verletzen. Sie gehen von der «Ver-

warnung bis zum vorübergehen-
den oder definitiven Ausschluss 
von der Tätigkeit zu Lasten der  
obligatorischen Krankenpflegever-
sicherung». Zuständig dafür ist das 
Schiedsgericht nach Art. 89 KVG. 

Die schwarzen Schafe

Wenn die Versicherer tatsächlich 
die schwarzen Schafe ausschlies-
sen wollen, weshalb gehen sie nur 
in den seltensten Fällen nach die-
ser eindeutigen Bestimmung vor? 
Es ist klar, sie wollen mehr – und 
manchmal dringt dies sogar an die 
Öffentlichkeit: gewisse Versicherer 
würden gerne zehn bis zwanzig 
Prozent der Leistungserbringer über 
die Heuchelbestimmung «Vertrags-
freiheit» aus dem Verkehr ziehen! 
Jeder Vertrag zwischen einem Ver-
sicherer und einem Leistungser-
bringer bedarf der Genehmigung 
durch die zuständige Kantonsre-
gierung. Die Genehmigungsbehör-
de prüft, ob der Tarifvertrag mit 
dem Gesetz und dem Gebot der 
Wirtschaftlichkeit und Billigkeit  
in Einklang steht (Art. 46 Abs. 4 
KVG). Wenn die Versicherer mit 
jenen «braven» Leistungserbrin-
gern Verträge abschliessen, deren 
Index der Arztkosten, Medika-
mente vom Arzt, Labor vom Arzt 

usw. mit ihren Vorgaben überein-
stimmt, muss – und das ist der 
springende Punkt – jeder einzelne 
dieser Verträge von der Genehmi-
gungsbehörde nach den genannten 
Kriterien geprüft werden. Wobei 
dies alleine noch nicht ausreicht. 
Denn da Tarifverträge als Wettbe-
werbsabrede gelten, haben die 
Kantonsregierungen vor der Ge-
nehmigung dieser Verträge auch 
noch die Preisüberwachung anzu-

Editorial

In einer stimmungsreichen Ausstel-

lung, die noch bis zum 25. Juni  

im Berner Kunstmuseum gezeigt wird,  

hat die Zürcher Künstlerin  

Cécile Wick eine Auswahl ihrer druck-

grafischen Arbeiten versammelt:  

Fotografien, Heliogravuren und Injekt-

prints von malerischer Zartheit und  

zuweilen auch fast magischer Kraft.  

Unter dem Ausstellungstitel  

«Weltgesichte» ist dazu ein vor-

züglicher Katalog erschienen.  

(Benteli-Verlag, 178 Seiten, Fr. 58.–.)



zu verkraften ist, wird dies mit 70 
nicht mehr der Fall sein, da dann 
kaum noch Zeit dafür besteht, 
zusätzliches Vermögen zu bilden. 
Grundsätzlich kann gesagt wer-
den, dass die Gelder bei den meis-
ten Anbietern momentan gesichert 
sind. Für Lebensversicherer, die 
eine Volldeckung offerieren, gelten 
dabei ohnehin spezielle Sicher-
heitsanforderungen. Bei den Vor-
sorgeeinrichtungen wie etwa den 
autonomen Sammelstiftungen und 
Pensionskassen weist inzwischen 
nur noch eine kleine Minderheit 
eine Unterdeckung auf. Dies kann 
sich allerdings rasch wieder än-
dern, denn dafür genügen bereits 
ein bis zwei schlechte Börsenjahre. 
Deshalb ist es wichtig, dass man 
sich den Vorsorgepartner sehr ge-
nau anschaut. Bezüglich Anlage-
modellen unterscheidet man heute 
vor allem zwei Varianten. Bei der 
ersten, gewissermassen klassischen 
garantiert die Versicherung das 
volle Kapital und die Mindestver-
zinsung gemäss BVG. Das gesamte 
Risiko liegt also bei der Versiche-
rung, was aber auch bedeutet, dass 
die Rendite meistens nur um Nu-
ancen über dem gesetzlichen Mini-
mum liegt. Beim zweiten Modell 
wird das Kapital des Personals ei-
ner Firma individuell angelegt. Da-

unter der Fuchtel des Tarifschutzes 
und des Obligatoriums, die im 
KVG heilige Kühe sind, jedoch 
kaum mehr möglich ist.

Die trüben Aussichten

«Vertragsfreiheit» unter dem KVG 
würde ich als «Unwort» des Jahres 
bezeichnen. Denn Vertragsfreiheit 
setzt voraus, dass ein Markt entste-
hen kann, was in unserem heuti-
gen Gesundheitswesen lediglich 
als Fata Morgana vorstellbar ist. 
Die Prognosen für die Leistungser-
bringer stehen schlecht, und ich 
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für Hausärzte auch bei einer ein-
heitlichen Tarifstruktur einen hö-
heren Taxpunktwert verlangen. 
Die davon betroffenen Patienten 
hätten dann bei ihren Versicherern 
nachzufragen, ob diese netterweise 
bereit seien, für die viel gepriesene 
Hausarztmedizin in einer Bergre-
gion einen höheren Taxpunktwert 
zu bezahlen. 

Der schwarze Peter

Grundsätzlich könnte man die 
Frage stellen, ob Hausärzten, die 
Notfalldienst leisten und die an 
Qualitätszirkeln teilnehmen, ein 
höherer Taxpunktwert vergütet 
werden soll. Dies wäre eine Ge-
genleistung zur öffentlich-rechtli-
chen Kontrahierungspflicht für 
Notfälle, die sich praktisch in je-
dem kantonalen Gesundheitsge-
setz findet. Klar ist, dass santé- 
suisse als Vertragspartei solch 
höhere Taxpunktwerte durch ent-
sprechend niedrigere bei den Spezi-
alisten neutralisieren würde, womit 
der schwarze Peter einmal mehr 
den Ärzten zugeschoben wäre. 

Das drohende Referendum

Der Bundesrat hat die Vorlage mit 
dem verfänglichen Titel «Vertrags-
freiheit» weit nach hinten verscho-
ben, weil damit gerechnet werden 
muss, dass die FMH zusammen 
mit den Kantonalgesellschaften 
das Referendum ergreift. Vielleicht 
versuchen ja nun die Räte, eine 
Vorlage zu schaffen, die den Na-
men «Vertragsfreiheit» wirklich 
verdient. Was meines Erachtens 

hören (Art. 14 Abs. 1 PÜG). Die 
Stellungnahme der Preisüberwa-
chung erfolgt in Form einer Emp-
fehlung, die nicht angefochten und 
nur mit stichhaltiger Begründung 
durch die Genehmigungsbehörde 
abgelehnt werden kann. 

Der notwendige Segen

Das Tüpfelchen auf dem «i» bildet 
Art. 43 Abs. 4 KVG, der festhält, 
dass bei Tarifen und Preisen, wel-
che in Verträgen zwischen Versi-
cherern und Leistungserbringern 
vereinbart wurden, auch die Orga-
nisationen anzuhören sind, welche 
die Interessen der Versicherten auf 
kantonaler Ebene vertreten. Wenn 
also, was immer noch möglich  
sein sollte, Ärztegesellschaften und 
santésuisse Tarifverträge abschlies-
sen, müssen auch noch die er-
wähnten Organisationen ihren 
Segen dazu geben. 

Der fehlende Markt

Um die Vertragsfreiheit noch wei-
ter einzuschränken, gilt bekannt-
lich Art. 44 KVG, der jeglichen 
Wettbewerb unterbindet, indem 
nur vertragliche, von der Behörde 
genehmigte kantonale Taxpunkt-
werte verrechnet werden dürfen. 
Diese Bestimmung zeigt, dass der 
nach Abschaffung des Vertrags-
zwangs angeblich existierende 
Markt gar nicht erst entstehen 
kann. Ein richtiger Markt kann 
sich nur dann entwickeln, wenn 
der Tarifschutz abgeschafft wird. 
Dann könnten Leistungserbringer 
zum Beispiel in Notstandsgebieten 

Finanzen

Durch ihre fliessenden Farben  

und Formen wirken die Bilder von 

Cécile Wick wie gemalte Fotografien, 

in denen das Authentische als  

etwas Fernes, Fiktives erscheint.  

(Aus dem Katalog zur Ausstellung 

«Weltgesichte», die noch bis  

zum 25. Juni 2006 im Kunstmuseum 

Bern zu sehen ist.)

Vorsorge und 
Steuerplanung 
Unser Beitrag zur BVG- 
Revision, der im «checkup»  
Nr. 34 erschienen ist, hat  
so viel Echo ausgelöst, dass 
wir hier auf einige Fragen 
gerne noch einmal eingehen.

• René Scheidegger, eidg. dipl.  

Versicherungsfachmann, UAP  

Unabhängiger Allfinanz Partner AG  

Altersplanung hat immer auch et-
was mit Sicherheit zu tun. Viele 
der aktuellen Angebote rechnen 
sich leider nicht. Denn gefragt sind 
hier nicht rasche Renditen, son-
dern solide und altersgemässe  
Anlagen, die zur bestehenden Vor-
sorgeplanung passen. Wenn ein 
grösserer Vermögensverlust im Al-
ter von 50 Jahren vielleicht noch 

wage zu behaupten, dass wir in 20 
Jahren staatlich bezahlte Ärzte mit 
Gehältern von Mittelschullehrern 
und einer 40-Stunden-Woche ha-
ben. Das mag für die künftigen 
Mediziner zwar gar nicht so unan-
genehm sein, da man sich dann 
immerhin auf einen gesicherten 
Monatslohn und auf eine geregelte 
Ferienzeit freuen kann. Für einen 
Hausarzt, der heute zwischen 70 
und 90 Stunden pro Woche arbei-
tet, werden wir dann allerdings 
mindestens zwei bis drei Staatsan-
gestellte beschäftigen müssen. 

Vertragszwang
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Agenda

Fortbildungsseminar in  

3 Teilen: «Betriebswirtschaftliche  

Grundlagen für den Arzt als  

Unternehmer» 

Basel und Bern 

17. August 2006 

Grundlagen Erfolgsfaktoren 

7. September 2006 

Grundlagen Kostenfaktoren 

28. September 2006 

Bilanz- und Erfolgsrechnungs-

analyse 

Zürich und Luzern /Zug 

24. August 2006 

Grundlagen Erfolgsfaktoren 

14. September 2006 

Grundlagen Kostenfaktoren 

5. Oktober 2006 

Bilanz- und Erfolgsrechnungs-

analyse

Referenten: Patrik Hartmann  

und Thomas Krammer 

Zeit: 13.30 – 17.30 Uhr  

Ort: gut erreichbares  

Seminarhotel

Auskunft und Anmeldung: 

Eveline Kamber  

Telefon 044 436 17 25, 

jeweils 8.00 – 10.00 Uhr. 

Kongress des Kollegiums  

für Hausarztmedizin (KHM) 

1. und 2. Juni 2006, Luzern 

Info via Telefon 041 748 76 00  

und h.fuchs@schlegelhealth.ch

Praxiseröffnungsseminar 

Mediservice VSAO-ASMAC  

8. Juni 2006, Allschwil 

22. Juni 2006, Luzern 

Info via Nelly Reinmann,  

Telefon 031 350 44 88

Kongress der Schweizerischen  

Gesellschaft für Chirurgie 

21. – 23. Juni 2006, Lugano 

Infos via Sandra Kessler,  

Telefon 044 809 42 80

Jahreskongress der Schweiz.  

Gesellschaft für Pädiatrie 

22. und 23. Juni, Bern 

Infos via Telefon 031 332 96 11 

FMH-Praxiscomputer-Workshop 

29. Juni 2006, Bern 

Infos via Telefon 041 925 00 77 

und info@fmhservices.ch

Was ist von den neuen 
Tablet-PCs zu halten?  
Und was von der damit  
verbundenen Frage  
«mit oder ohne Tastatur»?  
Und wie steht es mit  
dem Haar in der Suppe?

• Christoph Ehrensperger,  

Direktionsassistent Ärztekasse 

Als vor vier Jahren die ersten Tab-
let-PCs auf den Markt kamen, war 
sich die Fachwelt bald einmal einig, 
dass diese neue Technologie eine 
grosse Zukunft haben würde. Keine 
Tastatur, keine Kabel, dafür gren-
zenlose Mobilität und permanente 
Verfügbarkeit. Die Ernüchterung 
folgte dann aber rasch bei der prak-
tischen Anwendung: Handschrift-
erkennung – mehr schlecht als 
recht. Kabelloser Netzwerkemp-
fang – bis etwa drei Meter Distanz 
zur Sendestation. Akkubetriebs-
dauer – bis höchstens 75 Minuten. 
Doch das sind inzwischen Tempi 
passati. Denn kürzlich habe ich er-
neut einen Tablet-PC getestet, 
natürlich einen der neusten Gene-
ration. Und die Überraschung war 
perfekt. Denn schon die ersten 
Geh- bzw. Schreibversuche er-
gaben bei der Handschrifterken-
nung eine Erfolgsrate von über 90 
Prozent – und zwar ohne jedes 
Schönschreibtraining, obwohl ich 
dies dringend nötig hätte. Das 
zweite Erfolgserlebnis bescherte 
die Integration des Geräts in ein 
Funknetzwerk (Wi-Fi). Denn von 

Hotline

der obersten Etage unseres Büro-
gebäudes bis in die tiefste Tiefgara-
ge war und ist der Empfang stets 
makellos. Ähnlich Positives ist vom 
Akku zu berichten, der je nach 
Bildschirmhelligkeit einen kons-
tanten Arbeitsbetrieb von immer-
hin drei bis vier Stunden erlaubt. 
Was die Frage «mit oder ohne Tas-
tatur» betrifft, so ist das wohl vor 
allem eine Sache der Gewohnheit 
und auch des Geschmacks. Ich 
selbst möchte trotz der hervor-
ragenden Handschrifterkennung 
und den weit fortgeschrittenen Stift-
funktionen auf eine Tastatur nicht 
verzichten. Deshalb verwandle ich, 
sobald der Fliesstext mehr als zwei 
Sätze umfasst, mein Tablet durch 
Drehen des Monitors in einen Lap-
top mit Tastatur, auf dem sich dann 
nach Herzenslust «töggele« lässt.
Und das Haar in der Suppe? Das 
besteht bei meinem Gerät in der 
Qualität der akustischen Spracher-
kennung, die noch sehr zu wün-
schen übrig lässt. Ich will doch 
meinem Tablet-PC nicht stunden-
lang aus einem Buch vorlesen müs-
sen, nur damit er mich dann immer 
noch mit stoischer Sturheit miss-
versteht. In dieser Beziehung haben 
die Hersteller noch einige Hausauf-
gaben zu machen – vor allem wenn 
man erreichen will, dass zum Bei-
spiel auch medizinisches Fachvo-
kabular zuverlässig erkannt und 
umgesetzt wird. In allem Übrigen 
aber präsentieren sich die neuen 
Tablet-PCs als eine ebenso sinnrei-
che wie lustvolle Errungenschaft!

Cleverer Assistent

bei partizipieren die Versicherten 
sowohl voll am Erfolg wie auch am 
Misserfolg der Anlagen. Diesen 
Weg sollten aber nur jene begehen, 
die mit dem Risiko leben und sich 
Nachzahlungen leisten können. 
Die immer wieder gestellte Frage, 
ob ein Vorsorge-Einkauf im Alter 
zwischen 60 und 70 noch sinnvoll 
sei, kann klar mit Ja beantwortet 
werden. Und zwar umso mehr, 
wenn auch die steuerlichen Aspek-
te in die Betrachtung einbezogen 
werden. Einige Vorsorgeträger ha-
ben das «Endalter» auf 70 angeho-
ben, was auch für Ärztinnen und 
Ärzte bedeutet, dass sie, wenn sie 
bis zu diesem Alter weiterarbeiten, 
in der Vorsorgeeinrichtung verblei-
ben können. Einkäufe, die in den 
letzten drei Jahren vor der Pensio-
nierung erfolgen, können von der 
Steuer abgesetzt werden, sofern 
der Einkaufsbetrag als Rente bezo-
gen wird. Und falls der Einkaufs-
betrag noch nicht ausgeschöpft 
worden ist, kann der Einkauf sogar 
noch im Jahr der Praxisaufgabe 
stattfinden, womit sich unter Um-
ständen Zehntausende von Steuer-
franken einsparen lassen, da durch 
den Verkauf der Praxis ein hoher 
Gewinn entstehen kann. Es emp-
fiehlt sich auf jeden Fall, diese Fra-
gen frühzeitig mit dem Treuhänder 
zu besprechen, wobei man sich all-
fällige Einkäufe von den lokalen 
Steuerbehörden im Voraus geneh-
migen lassen sollte, um spätere 
Beanstandungen auszuschliessen.
Die Kosten für Verwaltung und  

Risikoversicherung differieren bei 
den verschiedenen Anbietern um 
bis zu 100 Prozent. Bis Ende Juli 
lassen sich bestehende Vorsorge-
verträge eventuell noch kündigen, 
andernfalls erst wieder im nächs-
ten Jahr. Problemlos ist der Wech-
sel, wenn der Vertrag abgelaufen 
ist und beim Personal keine lau-
fenden Renten bestehen. Anderer-
seits erübrigt sich ein Wechsel, so-

fern man bei einer Standesvorsorge 
wie zum Beispiel PAT und VSAO 
Stiftung für selbständig Erwerben-
de versichert ist, da diese Anbieter 
zu den günstigeren zählen und mit 
Reglementen arbeiten, die auf die 
besonderen Bedürfnisse der Ärz-
tinnen und Ärzte abgestimmt sind.

Für weitere Informationen:
UAP Unabhängiger Allfinanz Partner AG,
Telefon 061 756 66 44, rscheidegger@uap.ch

Finanzen
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«Weg – away» nennt Cécile Wick  

einen Zyklus kleinformatiger  

Heliogravuren mit ent- 

rückten Meer- und Landschafts-

bildern zwischen Wirklichkeit  

und Traum. (Aus dem Katalog  

zur Ausstellung «Welt- 

gesichte», Benteli-Verlag,  

Bern 2006, 178 Seiten, Fr. 58.–.)

Zusammenarbeit

Grenze wird etwa dort erreicht, wo 
Arbeitnehmerinnen mit Familien-
pflichten auf regelmässige Arbeits-
zeiten angewiesen sind oder wenn 
sie aus gesundheitlichen Gründen 
an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit stossen. 

Leistung und Gegenleistung

Sowenig wie der Arzt zusätzlich 
erbrachte medizinische Leistungen 
beim Fakturieren seinen Patienten 
«schenkt», so wenig sollen seine 
Mitarbeiterinnen auf den Aus-
gleich oder die Entschädigung ih-
rer zusätzlich geleisteten Arbeits-
zeit verzichten. Arbeit ist nach der 
investierten Zeit und nicht – wie 
am Fabrikfliessband bei Akkordar-
beit – nach der erbrachten Leis-
tung zu bezahlen. Die Leistung soll 
bei der Bemessung der Entlöhnung 
zum Zug kommen. Es empfiehlt 
sich deshalb, dass Arbeitnehmerin-
nen ihre geleisteten Überstunden, 
aber auch die Fehlzeiten, regel-
mässig notieren und ihre Aufzeich-
nungen wöchentlich oder vier-
zehntägig durch den Arbeitgeber 
visieren lassen. 

Entschädigung und Kompensation

Soweit nichts anderes vertraglich 
vereinbart worden ist, sind Über-
stunden mit zusätzlichem Lohn 
samt Zuschlag von 25 Prozent zu 
entschädigen. Im Einverständnis 
beider Parteien kann die Kompen-
sation auch mit Freizeit vereinbart 
werden. Den Zeitpunkt der Kom-
pensation bestimmt der Arbeit-
geber, wobei er sie, im Gegensatz 

Der Schweizerische Verband 
Medizinischer Praxisassisten-
tinnen (SVA) unterstützt  
seine rund 5000 Mitglieder  
mit qualifizierten Dienst-
leistungen, insbesondere im 
Bereich Rechtsberatung.   

• Bruno Gutknecht,  

Fürsprecher, SVA-Zentralsekretär

Zu den begehrtesten Angeboten 
des SVA gehört die Rechtsaus-
kunft. Zwischen zehn und zwanzig 
medizinische Praxisassistentinnen 
(MPA) konsultieren Tag für Tag 
den Verbandsjuristen, um ihm ihre 
vorwiegend arbeitsrechtlichen Fra-
gen und Probleme zu unterbreiten.

Lohnanspruch und Mutterschaft

Während in früheren Jahren vorab 
die Fragen um Schwangerschaft 
und Mutterschaft dominierten, ha-
ben sich die Schwergewichte seit 
der Einführung der staatlichen 
Mutterschaftsversicherung und ih-
rer Integration in die Erwerbser-
satzordnung (EO) auf andere The-
men verlagert. Verblieben ist in 
diesem Zusammenhang die Frage, 
ob der Arbeitgeber durch die Leis-
tungen der EO völlig entlastet wird 
oder ob er zusätzliche Lohnanteile 
zu erbringen hat. Gemäss Muster-
arbeitsvertrag für medizinische 
Praxisassistentinnen FMH / SVA 

hat der Arbeitgeber bei Mutter-
schaft vom 2. bis 4. Dienstjahr der 
MPA während vier Wochen und 
vom 5. Dienstjahr an während acht 
Wochen die Leistungen der EO 
von 80 auf 100 Prozent zu ergän-
zen. Voraussetzung für das Erbrin-
gen dieser Leistungen ist, dass zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Ergän-
zungszahlungen das Arbeitsver-
hältnis mit der MPA noch besteht 
und nicht etwa von ihr während 
der Schwangerschaft oder auf ei-
nen Zeitpunkt nahe der Geburt 
bereits aufgelöst worden ist. 

Arbeitszeit und Überstunden

Nicht aus der Übung kommt der 
Berater verständlicherweise beim 
Thema Arbeitszeit, Überstunden 
und bei deren Abgeltung oder  
Entschädigung. Es gehört zur Na-
tur der meisten Arztpraxen, dass  
die Arbeitszeit der medizinischen 
Praxisassistentinnen unregelmässig 
ausfällt. Insbesondere in Grund-
versorgerpraxen ist der geregelte 
Arbeitsschluss am Feierabend oft-
mals Illusion, wenn zusätzliche, 
nicht eingeplante Patienten zu 
empfangen sind und sich die Kon-
sultationen wegen ihrer Dringlich-
keit nicht in das ordentliche Pro-
gramm der Folgetage verschieben 
lassen. Die Arbeitnehmerin ist ver-
pflichtet, Überstunden im Rahmen 
des Zumutbaren zu leisten. Diese 

Arbeitsrecht 
in der Arztpraxis

zum Ferienbezug, unter Umstän-
den auch kurzfristig anordnen 
kann. Im Unterschied zur Ent-
schädigung durch Entlöhnung, wo 
gemäss Gesetz grundsätzlich ein 
Zuschlag geschuldet ist, wird die 
Kompensation durch Freizeit im 
Verhältnis 1 zu 1, gemessen an den 
geleisteten Überstunden, vollzogen. 
Ins gleiche Kapitel wie die  
Abgeltung der Überstunden ge-
hört die Entschädigung einer  
allfälligen Einarbeitungszeit. Ver-
schiedentlich wird dabei die  
Meinung vertreten, dass zukünfti-
ge Mitarbeiterinnen vor ihrem ef-
fektiven Stellenantritt eine Zeit 
von einer bis zwei Wochen in der 
neuen Arztpraxis zum Einarbeiten 
zu absolvieren hätten und dass 
dieser Aufwand nicht zu entlöh-
nen sei, da ja noch wenig effektive 
Leistung zum Nutzen der Praxis 
erfolge. Da jedoch jede Arbeitszeit 
grundsätzlich entgeltpflichtig ist, 
wird diese Argumentation einer 
arbeitsgerichtlichen Beurteilung 
nicht standhalten können. Es ge-
hört vielmehr zum Unternehmer-
risiko und zu den unproduktiven 
oder wenig produktiven Kosten ei-
ner Arztpraxis, dass neues Perso-
nal eingearbeitet werden muss. 

Empfehlungen und Verfahren

Der SVA-Rechtsberater übernimmt 
keine Parteivertretungen für seine 
Mitglieder. Er erteilt seine Empfeh-
lungen nach den arbeitsrechtlichen 
Regeln, wie sie auch ein Richter an-
wenden würde. Nicht selten ist 
denn auch seine Antwort, dass die 
Rechtslage zugunsten des Arbeitge-
bers spreche und ein Streit nicht 
ratsam sei. Für Parteien übrigens, 
welche die rechtliche Situation un-
abhängig von Verbandsvertretern 
beurteilt haben möchten, offeriert 
die FMH zusammen mit dem  
SVA ein unentgeltliches Schlich-
tungsverfahren durch einen unab-
hängigen Richter. Dieses Verfahren 
wird über ein entsprechendes Ge-
such an die Verbände (Ärzte an die 
FMH, medizinische Praxisassis-
tentinnen an den SVA) eingeleitet.
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